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Signatur StAZH OS 38 (S. 455) 

Titel Abänderung der Verordnung zum Gesetz über den 
gewerbsmäßigen Viehhandel vom 8. Dezember 1928. 

Ordnungsnummer  

Datum 17.08.1950 
 
[S. 455] Auf Antrag der Direktion der Volkswirtschaft 
beschließt der Regierungsrat: 
I. § 7 der Verordnung zum Gesetz über den gewerbsmäßigen Viehhandel vom 
8. Dezember 1928 wird wie folgt abgeändert: 
Außer der Patenttaxe ist eine Kanzleigebühr von Fr. 20.– zu entrichten. 
Ausweiskarten für Stellvertreter und Gesellschafter werden mit je Fr. 10.–, Ersatzkarten 
mit je Fr. 5.– berechnet. 
II. Dieser Beschluß tritt für die Patenterteilung des Jahres 1951 in Kraft. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 17. August 1950. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Vizepräsident: Der Staatsschreiber i. V.: 
Dr. Briner. Dr. O. Moesch. 
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